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IT-Stellungnahme

Die Diskussion des DIHK / AK ,, Abgrenzung zum Handwerk” mit dem ZDH zum Thema
, | T-Berufe” ist nicht aussichtsreich :

1)

1)

1)

Bei den Ausbildungsberufen des I T-System-Elektronikers (IHK) und des Informati-
onselektronikers (korrekt: Informationstechnikers) (Hw) handelt es sich im wesentli-
chen um identische Berufe.

Daher fuhrt die Mechanik des Handwerksrechts dazu, dass der Beruf des I T-System-
Elektronikers (IHK) praktisch

nicht selbstandig al's stehendes Gewerbe ausgelibt werden darf und daher

nicht in IHK -Betrieben ausgebildet werden kann.

Alle bestehenden I T-System-Elektronik-Betriebe im IHK-Bereich arbeiten, nach
standiger tausendfacher Ubung des traditionellen Handwerksrechtsin Verwal-
tung und Rechtsprechung, ,, schwarz* und muissten eigentlich sofort stillgel egt
werden, wenn auf sie korrekterweise die gleichen Mal3stdbe angewandt wirden
wie bel anderen Betrieben.

(Das Urtell des LG Karlsruhe (U 101/97-KfH I1) ist nicht verallgemeinerungsfé-
hig, da esin mehrfacher Weise gegen sténdige Rechtsprechung zum Handwerks-
recht verstol3t und von der nachsten Instanz mit Sicherheit aufgehoben worden
waére, wenn es dort zu einer inhaltlichen Erdrterung gekommen wére).

Fur die Handwerksorgani sationen bedeutete es die férmliche Aufgabe des Meister-
zwangs fur ein Handwerk, das Informationstechniker-Handwerk, wenn sie die selb-
sténdige Ausiibung des gesamten 1 T-System-Elektroniker-Gewerbes oder seiner we-
sentlichen Teile ds IHK-Gewerbe zulassen wirden. Diesist daher nicht zu erwarten :

Esist nicht erkennbar, dass die Handwerksorganisationen von sich aus zu einem
solchen Akt der Liberalisierung in der Lage waren. Die traditionalistischen Kréf-
te sind immer noch zu stark, der ,, grof3e Befahigungsnachweis’ ist handwerksin-
tern immer noch ein unberiihrbares Tabu.

Dartiber hinaus ergeben sich rechtliche Bedenken : Ohne sondergesetzliche
Regelung (wie im Fall des Trockenbaus von den Gerichten demonstriert !) | asst
sich keine , gerichtsfeste” Anderung fiir Teilbereiche des Handwerksrechts
herbeifiihren. Die Vorschriften der Handwerksordnung gelten namlich
grundsétzlich fur alle Handwerke in gleicher Weise. Der Gesetzgeber muss also
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le Handwerke in gleicher Weise. Der Gesetzgeber muss also wieder tétig werden,

um Rechtssicherheit zu schaffen.

- Schliefdlich ein taktischer Gesichtspunkt : Fallt nach dem Trockenbau auch der
IT-Bereich aus dem Meisterzwang heraus, so kann sich die Diskussion um eine
allgemeine Aufhebung des Meisterzwangs schnell beschleunigen. In Osterreich
ist (als Folge des einschldgigen V erfassungsgerichtshofsurteils vom Dezember
1999) die Begrenzung des Meisterzwangs auf wenige ,, Gefahrenhandwerke® be-
reits ernsthaft in der politischen Diskussion. Die Traditionalisten im deutschen
Handwerk werden durch diese taktische Perspektive zu grofdter Zuriickhaltung

veranlasst.

Im Einzelnen :

Zul): |dentitét der Berufe

Die Identitét der wesentlichen Bereiche der Berufe des I T-System-Elektronikers
(IHK) einerseits und des Informationsel ektronikers (korrekt: Informationstechnikers)
(Hw) andererseits erschliefdt sich bereits auf den ersten Blick bei einer Gegenuliber-
stellung der offiziellen Kurzbeschreibungen beider Berufe :

(Quelle : Aushildungsprofile der neuen und modernisierten Berufe 1996/97, S.105 (Ergebnisse, Ver-
offentlichungen und Materialien aus dem BIBB, Februar 1999) und Neue und modernisierte Ausbil-
dungsberufe 1999, Kurzbeschreibungen, S.35a (Ergebnisse, Vertffentlichungen und Materialien aus
dem BIBB, Juli 1999).

Das BIBB war zustandig fur die inhaltliche Erarbeitung der Ausbildungsordnungen, in Zusammenar-
beit mit Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie in Abstimmung mit den zustandigen Mi-
nisterien in Bund und Landern; erlassen wurden die Ausbildungsordnungen vom Bundesminister fur

Wirtschaft und Technologie.)

I T-System-Elektroniker (IHK)
1997

I nformationsel ektroniker / Informationstech-
niker (Hw) 1999

Arbeitsgebiet

I T-System-Elektroniker/ 1T-System-Elektronikerinnen
planen und installieren Systeme der Informations- und
Telekommunikationstechnik, einschliefflich der ent-
sprechenden Geréte, Komponenten und Netzwerke.
Sieingtallieren die Stromversorgung und die Software
und nehmen die Systeme in Betrieb.

Sie realisieren kundenspezifische Ldsungen durch
Modifikation von Hard- und Software.

Sie analysieren Fehler und beseitigen Stérungen.

Typische Einsatzgebiete sind zum Beispiel Computer-
systeme, Festnetze, Funknetze, Endgeréte oder Sicher-
heitssysteme.

Arbeitsgebiet

Informationsel ektroniker/I nformati onsel ektronikerin-
nen erbringen fur informationstechnische Systeme bei
privaten und gewerblichen Kunden Service aus einer
Hand.

Sie planen Informations- und Kommunikationssysteme
entsprechend den Kundenanforderungen.
Sieinstallieren Komponenten, Software, Zubehdr und
Netzwerke.

Sie realisieren kundenspezifische Anforderungen durch
Anpassen von Hard- und Software.

Sie beraten und schulen die Benutzer bei der Einfuh-
rung von Systemen.

Sie fuhren Wartungsarbeiten durch und beseitigen
Stérungen.

I nformationsel ektroniker/I nformati onsel ektronikerin-
nen nehmen V ertriebsaufgaben wahr und stehen als
Ansprechpartner und Berater fur ihre Kunden zur Ver-
figung.




I T-System-Elektroniker/ 1T-System-Elektronikerinnen
sind im Sinne der unfallverhitungsvorschriften Elekt-
rofachkréfte.

Berufliche Fahigkeiten

I T-System-Elektroniker/ 1T-System-Elektronikerinnen

- informieren und beraten Kunden Uber Nutzungs-
maoglichkeiten von informations- und telekommu-
nikationstechnischen Geréten und Systemen,

- installieren und konfigurieren Geréte und Systeme
der Informations- und Telekommunikationstechnik,

- installieren Stromversorgungen und prifen elektri-
sche Schutzmal3nahmen,

- installieren Netzwerke und drahtlose Ubertragungs-
systeme,

- stellen Geréte der Informations- und Telekommu-
nikationstechnik unter Beachtung ergonomischer
Gesichtspunkte auf,

- fihren Wartungsarbeiten an Geréten und Systemen
der Informations- und Telekommunikationstechnik
durch,

- setzen Experten- und Diagnosesysteme zur Fehler-
suche und -beseitigung ein,

- weisen Benutzer in die Bedienung der Systeme ein,

- rechnen Serviceleistungen ab.

Im Schwer punkt Birosystemtechnik werden Vor-
zugswei se Informationssysteme im Birobereich konzi-
piert, installiert und instandgesetzt sowie Anwen-
dungsprogramme erstellt.

Im Schwer punkt Gerate- und Systemtechnik werden

vorzugsweise Geréte und Systeme zum Aufnehmen,

Ubertragen, Verteilen, Speichern, Verarbeiten und
Wiedergeben von Bild, Ton und Daten konzipiert,
installiert und instandgesetzt.

Berufliche Qualifikationen

Informati onsel ektroniker/I nformati onsel ektronikerin-

nen

- présentieren Informations- und Kommunikations-
produkte, bieten Dienstleistungen an, beraten Kun-
den bei der Auswahl der Geréte und Systeme,
schlief3en Kauf- und Dienstlei stungsvertrége ab und
wirken an Marketingmal3nahmen mit,

- anaysieren Kundenanforderungen, Arbeitsablaufe
und Informationsfllsse,

- konzipieren | nformationssysteme unter Berlicksich-
tigung der Arbeitsorganisation sowie betriebswirt-
schaftlicher Uberlegungen,

- installieren Informations- und Kommunikationssys-
teme, Telekommunikationsanlagen einschliefdlich
Endgerédte, Computernetzwerke, die zugehdrige
Stromversorgung und Beleuchtung und nehmen die-
sein Betrieb,

- installieren und konfigurieren Anwendungssoftware,
programmieren Anwendungen und testen die Syste-
me,

- stellen Informations- und Kommunikationssysteme
einschliefdlich Zubehor und M 6bel unter Beriicksich-
tigung ergonomischer und arbeitsorganisatorischer
Gesichtspunkte auf und richten sie ein,

- beraten Kunden in Bezug auf Arbeitsablaufe, Ein-
satz und Administration der Systeme, Datensicher-
heit und Datenschutz sowie Ergonomie und Arbeits-
umgebung,

- analysiern Fehler in Informations- und Kommunika-
tionssystemen und setzen Gerédte und Systeme in-
stand,

- flhren Service durch, einschliefdlich Bedienungsbe-
ratung, Betreuen von Anwendern, Anwenderschu-
lung und Administration von Systemen.

Ein detaillierter Vergleich der einzelnen Berufsbildpositionen der Ausbildungsberufsbilder

bestétigt und vertieft diese Feststellung der Identitét beider Berufsbilder in alen jenen Punk-
ten, die fur die selbstandige Austibung dieser Berufe als stehende Gewerbe von praktischer

Bedeutung sind.

(Vdl. die Verordnung vom 10. Juli 1997 Uber die Berufsausbildung im Bereich der Informations- und Telekom-
munikationstechnik, im Bundesgesetzblatt | vom 15. Juli 1997 S.1741 ff sowie die Verordnung Uber die Be-
rufsaushildung zum Informationsel ektroniker / zur Informationselektronikerin vom 12. Juli 1999 in Bundesge-

setzblatt | vom 16. Juli 1999 S. 1542) (Anlagen 1 u.2)




In den Vergleich der Berufsbildpositionen sollte auch der VVorganger-Beruf des I T-System-
Elektronikers einbezogen werden, in dem in der IT-Branche nach wie vor auch ausgebildet
wird, der Kommunikationselektroniker (Fachrichtung Informationstechnik). Auch hier erge-
ben sich weitestgehende Uberschneidungen der wesentlichen Teile des Berufsbildes mit dem

des Informationsel ektronikers (Informationstechnikers) (hw).

(Vergleiche die Verordnung vom 15. Januar 1987 Uber die Berufsausbildung in den industriellen Elektroberufen
und zum Kommunikationsel ektroniker/ zur Kommunikationselektronikerin im Bereich der Deutschen Bundes-
post, im Bundesgesetzblatt | vom 22. Januar 1987 S. 199) (Anlage 3).

Bei einer Uberprifung der verschiedenen Ausbildungsberufe des IT-Arbeitsfeldesim Rahmen
einer bundesweiten | T-Evaluationsstudie ist man daher im Jahre 2000 bereits u.a. zu dem Er-
gebnis gekommen, kiinftig solle es nur noch den Beruf des I T-System-Elektronikers geben, in
dem der Informationselektroniker (und die , alten” Berufe des Kommunikationsel ektronikers
und des Fernmel deanl agenel ektronikers, die beide in der praktischen Ausbildung zunehmend

durch den IT-System-Elektroniker und den Informationsel ektroniker ersetzt werden) aufgehen
(Vgl. BWP — Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 6 / 2000, S. 13-18).

Der vorstehende Vergleich der Kurzbeschreibungen sowie ein detaillierter Vergleich der Be-
rufsbildpositionen machen zugleich deutlich, dass der Entwurf eines Merkblattes des Arbeits-
kreises , Abgrenzung zum Handwerk*” fiir den IT-Bereich nicht brauchbar ist :

- Diedrel im Entwurf genannten ,,unzuldssigen” Positionen (Reparatur des Monitors,
Eingriffe und Arbeiten an Netzspannungsteilen u. ,, Arbeiten mit dem L6tkolben) sind
ebenso salbstverstandlich wesentliche Telle beider Berufshilder (die ersten beiden Po-
sitionen) oder in beiden Féllen unwesentlich (die letztgenannte Position).

- Diezuné&chst im Entwurf genannten ,, zul&ssigen” Positionen sind samtlich in den
Kurzdarstellungen wie in den einzelnen Berufshildpositionen beider Berufe enthalten,
teils ausdriicklich, im Ubrigen aber zweifelsfrei konkludent. Es kann daher nicht ,, ge-
richtsfest” auf diese (moglicherweise) wesentlichen Teiltétigkeiten , verzichtet” wer-
den. Der ZDH konnte einen solchen Verzicht nicht mit Bindungswirkung fir die
Kammern aussprechen und Verwaltung wie Gerichte kann man so in ihrem Rechts-
handeln nicht binden (nur durch eine Gesetzesdnderung !).

Die Identitét der beiden Berufsbilder des I T-System-Elektronikers (IHK) einerseits und des
Informationselektronikers (korrekt: Informationstechnikers) (Hw) andererseitsin allen jenen
Punkten, die fir die selbstdndige Ausiibung dieser Berufe als stehende Gewerbe von praki-
scher Bedeutung sind, ist kein Zufall. Das Handwerk hat in den achtziger und neunziger Jah-
ren das Berufsbild des urspriinglichen "Buromaschinenmechanikers' - jeweils mit eéinem ge-
wissen Ruckstand auf die Entwicklung im IHK-Bereich - schrittweise den dortigen Verdnde-
rungen angepal’t, um im Burobereich présent zu bleiben. Hierbel wurde in mehreren Schritten
das urspriingliche Berufsbild praktisch vollig ausgetauscht, so wie es der technisch-
wirtschaftlichen Entwicklung entsprach, und jeweils an Vorbildern aus dem IHK-Bereich neu
orientiert.

Unter dem Stichwort des "dynamischen Handwerksbegriffs' hat die Rechtsprechung bis hin
zum Bundesverwaltungsgericht einen solchen vollsténdigen Austausch des Gegenstandes des
Meisterzwangs a's zul&ssig angesehen (BVerwG v. 15.12.1983 in GewA 1984, 98(99); auch
BVerwGE 25, 66(67); 58, 217(219)). Es muss hier davon ausgegangen werden, dass das
Handwerk sich auf diese hochstrichterliche Rechtsprechung beruft.

[Der Verfasser hingegen sieht in der Rechtsfigur des "dynamischen Handwerksbegriffs' eine
verfassungswidrige Behauptung einer Kompetenz-K ompetenz zum Eingriff in Grundrechte



Uber den Weg der (tatsachlich-praktischen oder berufsrechtlich-formlichen) Neufestlegung
von Berufshildern; sie verstofét gegen Art. 20, 19 u. 80 Grundgesetz. Die Moglichkeit von
Grundrechtseingriffen muss nach Inhalt, Zweck und Ausmal3 bestimmt sein; "unbestimmte
Rechtsbegriffe” sind zwar aus rechtspraktischen Griinden unerl&dlich, verfassungsrechtlich
aber nur in engen Grenzen zuléssig, die hier weit Uberschritten wirden.

Da das Bundesverfassungsgericht sich jedoch bisher zu diesem Fragenkreis noch nicht gedu-
[3ert hat, ist fir den Zweck dieser Stellungnahme von der Anerkennung des "dynamischen
Handwerksbegriffs" durch das Bundesverwaltungsgericht als der hochstrichterlichen Stel-
lungnahme auszugehen.]

Zull): Handwerksrechtliche Unzul 8ssigkeit selbstandiger Auslbung des
I T-System-Elektroniker-Gewerbes

Von den vier Handwerks-Kriterien des § 1 HWO

- (1) selbsténdiger Betrieb (8 1 Abs.1 S.1),

- (2) stehendes Gewerbe (8§ 1 Abs.1 S.1),

- (3) ,,handwerksmaRige" Betriebsweise (§ 1 Abs.2) und

- (4) Anlage A-Gewerbe (ganz oder wesentliche Telltétigkeit, 8 1 Abs.2)
sind bei qualifizierten Dienstleistungsgewerben wie dem I T-Service wesensgemal3
drei fast immer gegeben : selbstandiger Betrieb, stehendes Gewerbe und ,, hand-
werksmaldige" Betriebsweise. Entscheidend fur die Abgrenzung qualifizierter Dienst-
leistungen aus dem IHK -Bereich vom Handwerk ist daher fast immer nur die Zuge-
horigkeit zu einem Anlage A-Gewerbe.

Die (1) Selbstandigkeit versteht sich auRerhalb von Grol3unternehmen (mit z.T. in-
ternen PC-Service-Abteilungen) von selbst, ein Reisegewerbe als Alternative zum
(2) stehenden Gewerbe verbietet sich bei einem Service, der vom Kunden kurzfristig
gerufen werden soll (also nicht auf Angebot des Relsegewerbetreibenden geleistet
wird) und (3) sogenannte ,, handwerksmallige" Betriebsweiseist fur qualifizierte
Dienstlei stungsberufe aus folgenden Griinden wesensgemal3 :

a) Die Abgrenzung zwischen ,industrieller und ,, handwerklicher” Betriebsweise ist
eine verbale Fehlbezeichnung. Der korrekte Gegensatz zur ,,industriellen” Be-
triebsform ist (sind) die der KMU, der kleinen und mittleren Unternehmen.

Wenn man die Betriebsformen der KMU im gewerblichen Bereich pauschal als
»handwerklich” bezeichnet, so dekretiert man — uneingestandenermassen — ein
Monopol des Handwerks auf klein- und mittelbetriebliche Betriebsformen im
produzierenden und dienstleistenden Gewerbe. Uber ein solches Monopol ist a
ber nie ernsthaft diskutiert worden. Esist auch keinerlel verfassungsrechtliche
Rechtfertigung fir ein solches Monopol ersichtlich, nicht entfernt. Dies gilt zu-
mal, nachdem das Bundesverfassungsgericht in seiner Elektrotechniker-
Entscheidung vom 31.03.2000 ausdriicklich eine korrekte Abgrenzung von
handwerklicher Tétigkeit einerseits zu der — zuléssigen (!) Tétigkeit in den Berel-
chen des , Minderhandwerks* und der ,, handwerksahnlichen Té&tigkeiten” nach
Anlage B zur HWO andererseits angemahnt hat, die fast immer in klein- oder mit-
telbetrieblicher Betriebsweise erbracht werden.




b)

c)

Die Abgrenzung zur ,,industriellen” Betriebsform kann folglich bei der Frage
handwerksrechtlicher Zuléssigkeit nur in negativer Weise eine Rolle spielen :
Liegt eine ,industrielle* Betriebsform vor, so ist der Betrieb eines Handwerks de-
finitiv ausgeschlossen. Liegt jedoch keine ,,industrielle” Betriebsform vor, so er-
gibt sich hieraus noch keinerlei Hinweis auf ,, handwerkliche® Betriebsweise,
noch nicht einmal eine Vermutung. Klein- und mittel betriebliche Betriebsformen
sind welit verbreitet und das Vollhandwerk stellt nur eine Minderheit unter den
KMU dar, wenn auch eine grof3e. Der Ausschluss der ,industriellen* Betriebs-
form bedeutet daher nur eine blof3e M dglichkeit von Handwerk, mehr nicht.

Korrekterweise darf man kinftig nur noch von der Abgrenzung zwischen ,,indus-
trieller” und , klein- oder mittelbetrieblicher* (KMU-) Betriebsweise sprechen,
nicht mehr — irrefUhrenderweise — von einer Abgrenzung zum Handwerk.

Der weitergehende Wortlaut des 8 1 Abs.2 HwO bedarf - bereitsin Anbetracht
der Anlage B zur HWO - einer teleologischen Reduktion. Statt ,, handwerksmaliig
betrieben wird “ muf3 es heif3en : ,,weder industriell noch kleingewerblich (statt
des negativen ,, minder-,, gewerblich) betrieben wird noch zu den handwerkséhn-
lichen Gewerben der Anlage B z&hlt*.

Eine wortwortliche Anwendung des 8 1 Abs. 2 HwO hingegen wére — nach dem
vorstehend Dargel egten — verfassungswidrig.

Die klassische Abgrenzung zur ,, Industrie’ mit den Kriterien

- BetriebsgroRe / Uberschaubarkeit

- Personliche Mitarbeit des Betriebsinhabers

- Fachliche Qudlifikation der Mitarbeiter

- Arbeitsteilung

- Verwendung von Maschinen und

- Arbeitsprogramm (individuelle Einzelfertigung contra Massenfertigung fur
einen anonymen Markt)

als Elemente fUr die Ermittlung einer Gesamtstruktur des Betriebes im Einzelfall
(und zu einem bestimmten Zeitpunkt) wurde im Bereich des produzierenden
Gewerbes entwickelt. Sie tr&gt den spezifischen Gegebenheiten der Dienstleis-
tungsgewerbe nicht Rechnung und ordnet sie so quasi automatisch dem ,, Hand-
werk® as, Nicht-Industrie® zu :

- Dienstleistungsgewerbe, insbesondere moderne und qualifizierte, kennen
wesensgemal’ keine weitgehende Arbeitsteilung im ,, tayloristischen” oder
,fordistischen* Sinne. Die Arbeiten des einzelnen Mitarbeiters erstrecken
sich typischerweise Uber einen grof3en Teil wenn nicht gar Uber den Ge-
samtbereich der angebotenen Dienstleistungen, nicht nur auf wenige eng
begrenzte Tellschritte wie bel industrieller Produktion ,,am Band®.

- Maschinen werden zwar im modernen Leben generell in weitem Umfange
eingesetzt, bei qualifizierten Dienstleistungsgewerben typischerwei se aber
nur ,, zur Erleichterung und Unterstiitzung” der Arbeit. Die Qualitéat der
Dienstleistung beruht in der Regel ganz mal3geblich auf der Qualitét und
dem Einsatz der Mitarbeiter.




- Entsprechend kommt der Qualitdt der Mitarbeiter in  den Dienstleis-
tungsgewerben el ne mal3gebliche Bedeutung zu. Sie sind tblicherweise so
ausgebildet, dass sie im wesentlichen alle oder sehr viele der angebotenen
Dienstleistungen ausfihren kdnnen und daher innerhalb des Betriebes
weitgehend gegeneinander ausgetauscht werden konnen. Die Kompliziert-
heit der angebotenen Dienstlei stungen insgesamt bestimmt so den Aufwand
fur die qualifizierte Ausbildung der Mitarbeiter.

- DieArbeit der Dienstleistungsgewerbe richtet sich i.d.R. nach den spezifi-
schen Winschen des individuellen Kunden an einem bestimmten Platz und
wird allenfallsin der Weise typisiert, dass der einzelne Kunde unter einer
grofderen Anzahl von Service-Elementen wahlen kann, die eine sehr groflie
Zahl individueller Kombinationsmdglichkeiten zulassen.

- Diesen besonderen Gegebenheiten entsprechend sind Dienstlei stungsge-
werbe immer in kleineren oder allenfalls mittleren Betriebsgrdfien organi-
siert, jedenfalls was die operativen Einheiten angeht. Eine groindustrielle
Organisationsform widersprache dem Wesen der Dienstleistung.

In den Féllen sehr grol3er Dienstleistungsunternehmen —wie z.T. bei der
Gebaudereinigung mit mehr as 10.000 Mitarbeitern — handelt es sich nicht
nur weitgehend um Teilzeitkrafte mit relativ kurzer Wochenarbeitszeit.
Entscheidend ist vielmehr, dass es sich hier tatsachlich um Sonderformen
von Filialbetrieben oder Filialketten handelt : Kleine bis mittelgrof3e Ar-
beitnehmergruppen sind sténdig ausschliefdlich bestimmten Kunden zuge-
ordnet und bilden dort eine fachlich selbstandige operative Einheit, mit se-
paratem Gerdt am separaten Arbeitsplatz. Auch die Fihrung dieser Arbeits-
einheit ist standig nur an diesem Arbeitsplatz oder allenfalls—wie en Fili-
alleiter mehrerer benachbarter Filialen — zwischen einigen wenigen Ar-
beitseinheiten des Gesamtunternehmens pendelnd.

Nur eine zentrale Verwaltung fur Finanzen, Personal, Beschaffung und die
Rahmenvereinbarungen mit den Kunden bildet das gemeinsame Band des
Gesamtunternehmens — eher der zentralen Service-Einheit eines Franchise-
Verbundes vergleichbar als einem traditionellen Handwerksbetrieb. Vieles,
was nach auf¥en noch als einheitliches ,, Grof3unternehmen der Dienstleis-
tung” in Erscheinung tritt, ist |1angst auch formell ein Franchise-Verbund
weitgehend selbstandiger Kleinunternehmen (z.B. McDonald !).

- Auch aus diesem Grunde — der Untauglichkeit der Abgrenzung zur ,, Indust-
rie” fur Dienstleistungsgewerbe, die wesensgemal’ nie ,, industriell* betrie-
ben werden — kann aus einer Abgrenzung von ,, handwerklicher” und ,,indus-
trieller” Arbeitsweise gemal? dem Wortlaut des 8 1 Abs. 2 HwO nichtsim
Sinne einer Zuléssigkeit oder Unzulassigkeit der Austibung des PC-Service-
Gewerbes hergeleitet werden.

Es bleibt daher im wesentlichen allein entscheidend fur die handwerksrechtliche Zu-
lassigkeit selbstandiger Ausiibung des I T-System-Elektroniker-Gewerbes das
Kriterium (4) Anlage A-Gewerbe (ganz oder wesentliche Teiltétigkeit, 8 1 Abs.2).




Zulll) .

Da—wie oben zu |) festgestellt — die beiden Berufe des I T-System-Elektronikers
(IHK) und des Informationselektronikers (korrekt: Informationstechnikers) (Hw) im
wesentlichen identisch sind, stellt die Ausiibung wesentlicher Tatigkeiten des I T-
System-Elektronikers (IHK) immer zugleich die Ausiibung wesentlicher T&tigkeiten
des Informationselektronikers (korrekt: Informationstechnikers) (Hw) dar :

Eine selbstandige Ausiibung des | T-System-Elektronikers (IHK) als stehendes
Gewerbeist daher handwer ksrechtlich dauer haft unzuldssig.

Dem kann aus Rechtsgriinden auch nicht entgegengehalten werden, dass der 1 T-
System-Elektroniker (IHK) ein elgenstandiger Ausbildungsberuf sei und daher auch
in einschlagigen Betrieben ausgebildet werden kénnen misste. Denn Rechtsgrundla-
ge dieser Ausbildung ist nur eine Rechtsverordnung der Ministerien. Sie kann kei-
nesfalls die hoherrangige gesetzliche Grundlage des Meisterzwangsin 8 1 der
Handwerksordnung durchbrechen. Gesetz bricht Verordnung, nicht umgekehrt.

Anders wére die Lage nur dann, wenn eine allgemeine gesetzliche Rechtsgrundlage
(vorzugsweise im Berufshildungsgesetz, notfalls aber auch separat) mit dem Inhalt
bestiinde, dass jeder anerkannte Ausbildungsberuf von einem (nach dem Berufshil-
dungsgesetz) zur Aushildung Berechtigten selbsténdig al's stehendes Gewerbe ausge-
Ubt werden darf. Sie ginge dem Meisterzwang al's Spezialgesetz vor.

Bisher besteht eine solche Rechtsgrundlage aber noch nicht.

Aufgabe des bisherigen Meisterzwangs
zugunsten des Informationstechnikerhandwerks

Zur Tatsachenlage ist folgendes festzuhalten :
1. I nformati onstechniker-Handwerk

Das Informationstechniker-Handwerk wurde im Friihjahr 1998 durch die Zu-
sammenlegung des Buroinformationsel ektroniker- und des Radio- u. Fernseh-
techniker-Handwerks in der Handwerksordnungs-Novelle 1998 geschaffen. Es
umfasst jetzt rund 15.000 Betriebe mit rund 60.000 Beschéftigten und rund
5.000 Lehrlingen.

Hiervon ist aber nur ein kleiner Tell tatsachlich der 1 T-Branche zuzurechnen.
Selbst von den rund 2.800 Betrieben des urspriinglichen Buromaschinenel ekt-
ronikerhandwerks (1997) war nur ein kleiner Teil im Bereich des PC-Service
tétig, unter den Radio- u. Fernsehtechniker-Unternehmen war der Anteil sogar
verschwindend gering. Seither hat zwar im Handwerk eine gewisse Weiterbil-
dung stattgefunden in Richtung auf das neue Berufsbild des Informationstech-
nikers/ Informationsel ektronikers. Auch innerhalb des Handwerks schétzt man
aber die Gesamtzahl der fur den PC-Service halbwegs kompetenten Unterneh-
men auf deutlich unter 5.000 Betriebe, vielleicht 1.000 — 2.000 die tatséchlich
hier tétig sind.




Die Zahl der Auszubildenden im Bereich Buroinformationsel ektroniker betrug
Ende 1999 insgesamt noch 1.427. Hinzu kamen zum gleichen Zeitpunkt 439
Auszubildende des neuen Informationselektroniker-Berufs, insgesamt also
1.866 Ausbildungen. Im Jahre 2000 waren es dann 1.542 Auszubildende zum
Informationsel ektroniker und noch 908 zum Buroinformationsel ektroniker,
insgesamt 2.450 Auszubildende, die zumindest nach dem Ausbildungsberufs-
bild fir PC-Service geeignet sind.

2. IT-Branche

a) Lt. Antwort der Bundesregierung vom 02.10.2000 auf die Kleine Anfrage zur
Beschéftigungsentwicklung in der IT-Branche existierten 1998 bereits mehr als
43.000 Betriebe der 1T-Branche in Deutschland (nur Unternehmen ab 32.500

DM Jahresumsatz, Uberwiegend mit weniger als 10 Mitarbeitern).
(Quelle : Bundestagsdrucksache 14 / 4191, S.2)

b) Hiervon bilden nur rund 4.000 Betriebe I T-spezifisch aus, darunter gut 1.000
Grolbetriebe und rd. 2.000 Klein- und Kleinstbetriebe. Die 1.000 Grofibetriebe

allein erbringen rd. 70 % der gesamten Ausbildungsleistung.
(Quelle : BWP — Berufshildung in Wissenschaft und Praxis, 6 / 2000, S. 13-18).

Das gesamte Ausbildungsvolumen der vier neuen IT-Berufe im Bereich der
IHK belauft sich im Jahre 2000 auf rd. 37.200 Ausbildungsverhaltnisse. 20-25
% der Ausbildung entfallt jeweils auf den Beruf des I T-System-Elektronikers,
1999 insgesamt 6337 Auszubildende, im Jahre 2000 schon 7.883 (+24,4%).
(Quelle : Kammerstatistik und Berechnungen des BIBB).

Zusétzlich sind die Auszubildenden des Vorganger-Berufs, des Kommunikati-
onselektronikers (Fachbereich Informationstechnik) zu berticksichtigen, fur
den auch in der 1T-Branche ausgebildet wird, fir 1999 3.692 Personen und fur
2000 noch 3.582. Insgesamt also 10.029 Auszubildende im Jahre 1999 und
11.465 Auszubildende im Jahre 2000 (+ 14,3%).

(Quelle : Kammerstatistik und Berechnungen des BIBB).

¢) Daangenommen werden kann, dass alle Grof3betriebe der 1 T-Branche auch aus-
bilden, dirfte die Zahl von gut 1.000 Grof3betrieben in der Ausbildung mit der
Gesamtzahl der Grof3betriebe der Branche Ubereinstimmen.

Bel den Mittelbetrieben kann angenommen werden, dass ein grof3er Teil auch
aushildet. Die Gesamtzahl der Mittel betriebe dirfte daher nicht mehr als doppelt
so hoch sein wie die Zahl der mittelgrofden Ausbildungsbetriebe, d.h. insgesamt
rd. 2.000 Mittel betriebe, eher weniger.

Daher durften von den mindestens 43.000 Betrieben der 1 T-Branche gut 40.000
zu den Klein- und Kleinstbetrieben zdhlen. Dies stimmt mit der von den Verban-
den gemachten Angabe Uberein, dass der Gberwiegende Teil weniger als 10 Mit-
arbeiter hat.
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Diel T-Branche hat damit eine sehr stark mittelstandische Struktur - wohl
noch stérker alsdie Vollhandwerksbetriebe der Anlage A !

d) Die PC-Service-Betriebe gehtdren weit Uberwiegend zu den Klein- und Kleinstbe-
trieben in der IT-Branche. Die Mehrzahl von ihnen bildet daher (noch) nicht aus.

I hre Gesamtzahl dirfte sich auf 30.000 bis 35.000 Unternehmen belaufen; ndhere
Angaben hierzu gibt es nicht.

Dabereits festgestellt wurde, dass sich die Zahl der fir den PC-Service tatsach-
lich kompetenten Unternehmen im Handwerk nur in der Grof3enordnung von
1.000 bis 2.000 Unternehmen bewegen dirfte (sicher deutlich weniger als 5000),
sind also mindestens gut 30.000 Unternehmen dem I T-System-Elektroniker
(IHK) -Bereich zu zurechnen.

Der Konflikt

Diese gut 30.000 Unter nehmen mit schatzungsweise 100.000 — 150.000 Mit-
arbeitern und rd. 11.500 Auszubildenden sind unmittelbar tagtaglich von Stil-
legung und hohen Geldbul?en wegen unerlaubter Ausiibung des Informations-
techniker-Handwerks bedroht,

- dadieses Handwerk und das I T-System-Elektroniker-Gewerbe identisch
sind in allen jenen wesentlichen Punkten, die fir die selbstandige Aus-
Ubung dieser Berufe als stehende Gewerbe von praktischer Bedeutung sind
und

- daher der Meisterzwang des 8 1 HwWO hier jede Ausiibung stehender Ge-
werbe aul3erhalb des Handwerks verhindert.

Mittelbar ist aber die gesamte Volkswirtschaft bedroht. Ohne standigen kom-
petenten PC-Service kommen weite Bereiche der Wirtschaft nach relativ kurzer
Zeit in erhebliche Schwierigkeiten und bei einer zunehmenden Zahl privater
Haushalte wird eine normale Arbeit mit dem PC nicht mehr méglich sein.

W(rde hingegen der Meisterzwang fir das |nformationstechniker-Handwerk
aufgehoben — was aber nur der Gesetzgeber kann ! —so wirde kein einziges
Unternehmen in seiner Existenz bedroht, kein einziger Arbeitsplatz oder
Ausbildungsplatz gefahrdet. Es drohte ,,nur* der ,, Unwillen des Handwerks®,
das mit dieser Drohung die politisch Handelnden zu erpressen versucht.

Von Handwerk selbst wird man aber realistischerwei se kaum einen solchen Akt
der , Selbstaufgabe” erwarten durfen. Ander e missen handeln, zunéchst die
Verbéande und dann die Palitik, d.h. letztlich der Gesetzgeber.




	IT-Stellungnahme
	Zu I) : Identität der Berufe
	Zu II) : Handwerksrechtliche Unzulässigkeit selbständiger Ausübung des IT-System-Elektroniker-Gewerbes
	Zu III) : Aufgabe des bisherigen Meisterzwangs zugunsten des Informationstechnikerhandwerks

